
Ausserordentliche Dividenden vs. Interimsdividenden

Grundlagen
Gemäss dem Schweizer Obligationen-
recht sind Ausschüttungen nur aus dem 
Bilanzgewinn und den übrigen freien Re-
serven zulässig. Die Ausrichtung einer 
Dividende ist durch die Generalver-
sammlung basierend auf der Jahres-
rechnung und gegebenenfalls dem Revi-
sionsstellenbericht zu beschliessen.

Abgrenzung
• Interimsdividende 

Unter einer Interimsdividende wird die 
Ausrichtung einer Dividende während 
des Geschäftsjahres zulasten des Er-
gebnisses der laufenden Periode ver-
standen. Eine solche wird also ohne 
Vorliegen einer Jahresrechnung, wel-
che aufzeigen würde, ob überhaupt 
gesetzeskonform ausschüttbare Sub-
stanz vorliegt, beschlossen. Eine Inte-
rimsdividende widerspricht somit den 
in den Grundlagen aufgeführten Kri-
terien und ist in der Schweiz – im Ge-
gensatz zu anderen Ländern – nicht 
zulässig.

• Ausserordentliche Dividende  
Eine ausserordentliche (a.o.) Dividende 
ist eine Ausschüttung freier Reserven 
aus vergangenen Geschäftsjahren, 
die im Rahmen einer a.o. Generalver-
sammlung beschlossen wird. Es han-
delt sich um Bilanzgewinne vergange-
ner Geschäftsjahre, welche dazumals 
hätten ausgeschüttet werden kön-
nen, jedoch nicht wurden. Die a.o. Di-
vidende ist zulässig, sofern solche aus-
schüttbaren Reserven vorhanden sind 
und die Revisionsstelle bestätigt, dass 
die Ausschüttung Gesetz und Statuten 
entspricht.

Alternativen 
Als Alternativen einer vorzeitigen Divi-
dendenausschüttung können folgende 

Varianten in Betracht gezogen werden :
• Verkürzung des Geschäftsjahres 

durch Verlegung des Bilanzstichtages 
(es müssen jedoch zwingend betriebs-
wirtschaftliche Gründe vorliegen, da 
ansonsten ein Umgehungstatbestand 
des Verbots von Interimsdividenden 
vorliegen könnte).

• Gewährung einer Akontodividende im 
Sinne einer Bevorschussung der be-
vorstehenden Dividende. Akontodivi-
denden entsprechen Darlehen an Ak-
tionäre, welche mit der zukünftigen 
ordentlichen Dividende verrechnet 
werden.

Ausserordentliche Ausschüttungen
Als Mitgliedunternehmen von 
EXPERTsuisse verpflichten  
wir uns den höchsten Berufs- 
und Qualitätsgrundsätzen  
sowie der kontinuierlichen 
Weiterbildung. 

Mit der EXPERT INFO 
 bringen wir Ihnen wichtige 
aktuelle Themen näher.

Ihr Experte

«In Kürze»

1.  Interimsdividenden sind 
aufgrund fehlender rechtli-
cher Grundlagen abzulehnen.  

2.  Die Ausschüttung einer 
ausserordentlichen Dividen-
de aus den ausschüttbaren 
Reserven eines abgeschlos-
senen Geschäftsjahres ist 
möglich, sofern eine ausser-
ordentliche Generalver-
sammlung dies beschliesst 
und eine Bestätigung der 
Revisionsstelle vorliegt.

3.  Alternative Ausschüttungen 
sind insbesondere bezüglich 
eines möglichen Umgehungs-
tatbestands sowie hin-
sichtlich steuerlicher Folgen 
kritisch zu beurteilen.
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Verrechnungssteuer : Abschaffung des Verzugszinses

Abschaffung des Verzugszinses
Nachdem in den letzten Jahren bei der 
Verrechnungssteuer immer mehr For-
malismen für Unmut gesorgt haben, die 
zu hohen Belastungen für die Steuer-
pflichtigen führten, muss die Steuer-
verwaltung nun in einem Bereich zu-
rückkrebsen : Die Verweigerung des 
Meldeverfahrens und die damit verbun-
dene Verzugszinsbelastung beim Ver-
passen der 30-tägigen Frist werden 
rückwirkend abgeschafft. Die eidge-
nössischen Räte haben im September 
2016 eine entsprechende Gesetzesän-
derung beschlossen, die voraussicht-
lich im Frühjahr 2017 in Kraft treten 
wird. Es geht um Millionenbeträge – ins-
gesamt rund CHF 600 Mio. Verzugszinsen 
soll die Eidgenössische Steuerverwal-
tung (ESTV) aufgrund der formalisti-
schen Auslegung des Verrechnungssteu-
ergesetzes (VStG) einzig im Bereich des 
Meldeverfahrens im internationalen 
Konzernverhältnis erhoben haben.

Neue Regelung
Neu verursacht die verspätete Einrei-
chung der Formulare im internationalen 
Konzernverhältnis keine zusätzlichen 
Steuern resp. Zinsen mehr. Es besteht 
einzig noch die Möglichkeit, wegen der 
verspäteten Einreichung der Formulare 
mit einer Busse belastet zu werden. Zu-
dem erhalten diejenigen Firmen, welche 
seit 2011 in diesem Zusammenhang mit 
Verzugszinsen belastet worden sind, die 
Möglichkeit, diese zurückzufordern. 
Vergütungszinsen werden auf den rück-
forderbaren Verzugszinsen allerdings 
nicht ausgerichtet. Ausserdem erfolgt 
die Rückerstattung nicht automatisch, 

sondern nur auf Stellung eines entspre-
chenden Antrages hin. 

Weitere Entschärfung ?
Leider hat es der Gesetzgeber verpasst, 
weitere, erst in den letzten Jahren neu 
praktizierte Formalismen in Zusam-
menhang mit der Verrechnungssteuer  
gleichzeitig zu entschärfen. Gestützt 
auf eine teilweise jahrzehntealte Recht-
sprechung des Bundesgerichts, welche 
nur Einzelfälle betraf und von den Kan-
tonen nie flächendeckend in voller Härte 
für die Steuerpflichtigen umgesetzt 
wurde, hat die ESTV vor rund drei Jahren 
beispielsweise das Kreisschreiben Nr. 40 
«Verwirkung des Anspruchs von natürli-
chen Personen auf Rückerstattung der 
Verrechnungssteuer gemäss Artikel 23 
VStG» publiziert. Eine Folge dieses Kreis-
schreibens ist nun die vollständige Ver-
weigerung der Rückerstattung der Ver-
rechnungssteuer bei kleinsten Fehlern 
in der Steuerdeklaration der natürlichen 
Person – selbst bei Dividenden, die der 
ESTV aufgrund des von der Gesellschaft 
einzureichenden Formulars betreffend 
Abrechnung und Ablieferung der Ver-
rechnungssteuer bekannt sind. Abhilfe 
ist jedoch in Sicht : Der Bundesrat hat die 
Ausarbeitung einer Vernehmlassungs-
vorlage für eine erneute Änderung des 
Verrechnungssteuergesetzes in Auftrag 
gegeben. Artikel 23 VStG soll dahinge-
hend präzisiert werden, dass eine steu-
erpflichtige Person – sofern noch keine 
rechtskräftige Veranlagung vorliegt – ihre 
versehentlich nicht deklarierten ver-
rechnungssteuerbelasteten Einkünfte 
grundsätzlich nachdeklarieren kann, 
ohne dass der Rückerstattungsanspruch 

Formalismen bei der Verrechnungssteuer teilentschärft
verwirkt. Trotz der teilweisen Entschär-
fung dank der beschlossenen und der 
angeregten Gesetzesänder ungen sind 
sowohl juristische wie auch natürliche 
Personen jedoch weiterhin gut beraten, 
sich strikte an die auferlegten Forma-
lismen im Verrechnungssteuerverfahren 
zu halten.

«In Kürze»

1.   Die Verweigerung des Melde-
verfahrens und die damit 
verbundene Verzugszinsbe-
lastung beim Verpassen der 
30-tägigen Frist werden 
rückwirkend abgeschafft.

2.  Neu kann das verspätete 
Einreichen der Verrech-
nungssteuerformulare mit 
einer Busse bestraft werden.

3.  Der Bundesrat hat die 
Ausarbeitung einer Vernehm-
lassungsvorlage für eine 
erneute Änderung und 
weitere Entschärfung des 
Verrechnungssteuergesetzes 
in Auftrag gegeben.

4.  Weiterhin ist es jedoch 
ratsam, sich strikt an die 
Formalismen im Verrech-
nungssteuerverfahren zu 
halten, um keine nachteiligen 
Folgen zu zeitigen.
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Neue GwG-Bestimmungen betreffend Bartransaktionen

GwG-Bestimmungen
Die Umsetzung der 2012 revidierten in-
ternationalen Standards zur Bekämp-
fung der Geldwäscherei und Terroris-
musfinanzierung der Groupe d’action 
financière (GAFI) führte unter anderem 
zu einer Anpassung des Geldwäscherei-
gesetzes (GwG). 

Vorschriften für Händler
Unabhängig davon, ob es sich bei den 
Händlerinnen und Händlern, die gewerb-
lich mit Gütern handeln, um natürliche 
oder juristische Personen handelt, un-
terliegen sie seit 1. Januar 2016 gemäss 
Art. 2 Abs. 1 lit. b GwG den in Art. 8a ff. 
GwG spezifischen Pflichten, sofern sie 
über CHF 100 000 in bar entgegenneh-
men und die Zahlung nicht über einen Fi-
nanzintermediär abgewickelt wird. Ge-
gebenenfalls sind durch Händlerinnen 
und Händler Sorgfalts- und Meldepflich-
ten zu beachten und es ist eine Prüfung 
über die Einhaltung dieser Sorgfalts- und 
Meldepflichten durch eine zugelassene 
Prüfgesellschaft zu veranlassen. 

Ob eine Tätigkeit gewerblichen Charakter 
aufweist, ist nicht von der Anzahl der Ge-
schäfte abhängig. Vielmehr ist der Kon-
text, in welchem das Geschäft getätigt 
wird, massgebend. So kann bereits ein 
einzelnes Kaufgeschäft die Sorgfalts- 
und Meldepflichten auslösen, wenn es 
im Rahmen einer auf dauernden Erwerb 
gerichteten wirtschaftlichen Tätigkeit er-
folgt.

Der Schwellenwert von CHF 100 000 in 
bar ist auch dann relevant, wenn die 
Barzahlung in mehreren Tranchen er-
folgt und die einzelnen Tranchen unter 
CHF 100 000 liegen, jedoch addiert die-
sen Betrag überschreiten.

Die Sorgfalts- und Meldepflichten durch 
die Händlerinnen und Händler werden in 
der Verordnung über die Bekämpfung der 
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzie-
rung (Geldwäschereiverordnung, GwV) 

konkretisiert. Zu diesen Pflichten gehö-
ren die Identifizierung der Vertragspartei 
(z.B. anhand eines beweiskräftigen Do-
kumentes wie Pass oder ID), die Feststel-
lung der wirtschaftlich berechtigten Per-
son, die zusätzlichen Abklärungspflichten 
bei Vorliegen von Anhaltspunkten für 
Geldwäscherei, die Meldepflichten (bei 
begründetem Verdacht, dass die Bar-
zahlungsmittel aus einer strafbaren 
Handlung stammen) und die Dokumen-
tationspflicht. Die Dokumentation soll 
gewährleisten, dass sich ein fachkun-
diger Dritter ein zuverlässiges Urteil 
über die Transaktionen und Geschäfts-
beziehungen sowie über die Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen bilden 
kann. Händlerinnen und Händler führen 
idealerweise einen Nachweis aller erhal-
tenen Bartransaktionen von über CHF 
100 000. Es besteht eine Aufbewahrungs-
pflicht der Dokumentation von 10 Jahren.

Es ist aufgrund von Art. 2 Abs. 1 lit. b 
GwG weder ein SRO-Anschluss not-
wendig noch werden Händlerinnen und 
Händler durch Bartransaktionen von über 
CHF 100 000 zu Finanzintermediären.

Prüfpflicht
Gemäss Art. 15 GwG unterliegt die Ein-
haltung der Sorgfalts- und Meldepflich-
ten dieser Händlerinnen und Händler ei-
ner Prüfpflicht durch eine zugelassene 
Prüfgesellschaft, welche über das nötige 
Fachwissen und die nötige Erfahrung ver-
fügt. Die Pflicht zur Beauftragung einer 
Revisionsstelle besteht unabhängig von 
der Revisionspflicht nach Obligationen-
recht, und es muss nicht zwingend die 
statutarische Revisionsstelle mit der 
Prüfung nach Art. 15 GwG beauftragt 
werden. Händler und Händlerinnen sind 
frei in der Wahl einer Revisionsstelle 
nach Art. 15 GwG, vorausgesetzt die ent-
sprechende Zulassung und Kompetenz 
sind vorhanden. 

Händlerinnen und Händler haben einen 
spezifischen Auftrag (separater Prü-

GwG-Bestimmungen betreffend Bartransaktionen für 
Händlerinnen und Händler

fungsgegenstand im Auftragsverhältnis) 
einer zugelassenen Revisionsstelle zu 
erteilen, welche dem verantwortlichen 
Organ (z.B. dem Verwaltungsrat) einen 
separaten Bericht erstattet, ob die Sorg-
falts- und Meldepflichten eingehalten 
wurden. Verstösse gegen die Melde-
pflichten müssen durch die Revisions-
stelle unverzüglich der Meldestelle ge-
meldet werden. Die Revisionsstelle hat 
somit eine subsidiäre Meldepflicht, falls 
begründeter Verdacht besteht, dass 
Händlerinnen oder Händler eine Trans-
aktion der Meldestelle (MROS) hätten 
melden müssen, dies aber unterlassen 
haben. Händlerinnen und Händler, wel-
che keine Revisionsstelle mit der Über-
prüfung der Einhaltung der Sorgfalts-
pflichten beauftragen, werden mit bis zu 
CHF 100 000 bestraft. Bei vorsätzlicher 
Verletzung der Meldepflicht sind Bussen 
bis zu CHF 500 000 möglich.

«In Kürze»

1.  Handelsgeschäfte mit 
Bareinnahmen von mehr als 
CHF 100 000 führen zur 
Pflicht, die Vertragspartei 
und die wirtschaftlich 
berechtigte Person zu 
identifizieren.

2.  Bei begründetem Verdacht, 
dass die Barzahlungsmittel 
aus einer strafbaren Hand-
lung stammen, ist die Melde-
stelle zu informieren.

3.  Die Revisionsstelle oder ein 
beauftragtes Revisions-
unternehmen hat die Einhal-
tung der Sorgfalts- und 
Meldepflichten zu prüfen.
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«In Kürze»

1.  Bisher wurde die steuerliche 
Abzugs- resp. Nichtabzugsfä-
higkeit von finanziellen 
Sanktionen mit Strafcharak-
ter nicht einheitlich gehand-
habt.

2.  Der Bundesrat hat nun das 
Bundesgesetz über die 
steuerliche Behandlung 
finanzieller Sanktionen 
verabschiedet, gemäss 
welchem solche Zahlungen 
explizit als steuerlich nicht 
abzugsfähig erklärt werden, 
wenn sie Strafcharakter 
haben.

3.  Die Qualifikation, ob eine 
finanzielle Sanktion Straf-
charakter hat oder nicht, 
kann zuweilen Schwierig-
keiten bereiten.

4.  Bestechungsgelder sind 
ebenfalls steuerlich nicht 
mehr zum Abzug zugelassen.

5.  Handelsrechtlich dürfte es 
weiterhin erforderlich sein, 
die entsprechenden Zahlun-
gen als Aufwand zu ver-
buchen. Dementsprechend 
müssen derartige Zahlungen 
künftig steuerlich deklariert 
werden.

Die hier aufgeführten Inhalte sind sorgfältig recherchiert. Dennoch kann keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität übernommen werden. Zudem  
können diese Beiträge eine eingehende Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Eine Haftung kann weder für die Inhalte noch für deren Nutzung übernommen werden.

Wir sind Mitglied von EXPERTsuisse. Der Verantwortung verpflichtet.

Der Expertenverband für Wirtschaftsprüfung, Steuern und Treuhand, bildet, unterstützt und vertritt seine Experten.  
Seit über 90 Jahren ist EXPERTsuisse seiner Verantwortung verpflichtet gegenüber Wirtschaft, Gesellschaft und Politik.  
www.expertsuisse.ch

Ausgangslage
Die bisherige Praxis der Steuerbehörden 
war mangels umfassender gesetzlicher 
Grundlage und fehlender Rechtspre-
chung nicht einheitlich und galt insbe-
sondere nicht für alle Rechtsformen, in 
denen eine unternehmerische Tätigkeit 
organisiert werden kann. Die Nichtab-
zugsfähigkeit von Bestechungsgeldern 
galt zwar bisher im Grundsatz ebenfalls, 
es fehlte aber an einer einheitlichen 
Norm. Weitgehend ungeregelt ist derzeit 
die Abzugsfähigkeit von Prozesskosten, 
die im Zusammenhang mit Bussen, 
Geldstrafen und Verwaltungssanktio-
nen entstehen.

Mögliche künftige Rechtslage
Der Bundesrat strebt nun eine klare Re-
gelung an : Er will die steuerliche Ab-
zugsfähigkeit von in- und ausländischen 
Bussen und Bestechungsgeldern sowie 
von Aufwendungen, welche die Strafta-
ten ermöglichen, unterbinden und hat 
den Gesetzgebungsprozess für ein ent-
sprechendes Bundesgesetz eröffnet. 
Aufgrund kontroverser Diskussionen in 
der Vernehmlassung hat der Bundesrat 
darauf verzichtet, auch die Nichtabzugs-
fähigkeit der Prozesskosten in die Vor-
lage aufzunehmen.

Rechtsprechung
Unterstützung erfährt die Rechtsauffas-
sung des Bundesrates durch einen jüngst 
ergangenen Bundesgerichtsentscheid, 
gemäss welchem juristische Personen 
finanzielle Sanktionen mit Strafcharak-
ter steuerlich nicht abziehen können. Das 
Bundesgericht argumentiert, eine Busse 
sei keine direkte Folge der Geschäftstä-
tigkeit, stelle also keinen geschäftsmäs-
sig begründeten Aufwand dar und sei 

folglich auch nicht abzugsfähig. Einen 
Abzug vornehmen könnten Unternehmen 
jedoch bei Sanktionen, bei denen ein un-
rechtmässig erlangter Gewinn abge-
schöpft werde. Denn eine Abschöpfung 
habe keinen Strafcharakter, sondern 
diene dazu, den korrekten Zustand wie-
derherzustellen.

Eine Frage der Güterabwägung
Ist es tatsächlich erforderlich, neue steu-
errechtliche Bestimmungen zu erlassen? 
Ausländische finanzielle Sanktionen sind 
oft wirtschaftspolitisch motiviert und 
selbst wenn sie nach rechtsstaatlichen 
Prinzipien erlassen worden sind, bleiben 
sie schwierig zu qualifizieren. Auch bei 
inländischen Sanktionen trägt ein gene-
rel les Abzugsverbot den wirtschaft-
lichen Umständen unternehmerischer 
Tätigkeit wenig Rechnung. Die rasch zu-
nehmende Regulierungsdichte mit den 
vielen Rechtsunsicherheiten erschwert 
und verteuert die unternehmerische 
 Tätigkeit. Im Wirtschaftsstrafrecht be-
steht ein Schwarz-Weiss-Denken, das 
vor allem den KMU Sorge bereitet. Wenn 
nun auch noch die steuerliche Nichtab-
zugsfähigkeit von Kosten ausgeweitet 
wird, so führt dies zum Entzug von Sub-
strat in den Unternehmen. Der gesell-
schaftliche Wunsch nach totaler Gerech-
tigkeit ist gegen die Bedeutung einer 
prosperierenden Wirtschaft abzuwägen.

Strafrechtliche Sanktionen und Bestechungsgelder sind nicht 
mehr abzugsfähig

Abzugsfähigkeit von Bussen


